
Erläuterungen zur Änderung der Jugendordnung  
 

Hinweis: 
Auf dem Landesverbandstag 2019 wurde seitens der Mitglieder des TSA beschlossen, die 
Änderung der Wettspielordnung und Jugendordnung in die Hände des Präsidiums zu legen.  
 
Die neue Jugendordnung gilt ab Beschluss des Präsidiums auf der Präsidiumssitzung am 
12.01.2023 mit Wirksamkeit zum 01.04.2023. 
 

 
§ 18: 
Erhöhung des Ordnungsgeldes bei Nichtantreten zu einem Wettkampf.  

 
 
Der §18 der Jugendordnung des TSA vom 18.11.2020 wurde mit Beschluss des Präsidiums 
vom 12.02.2023 geändert und ist zum 01.04.2023 wirksam.  
 

Änderungen sind im Folgenden durch fett und kursiv gehaltene 
Durchstreichungen/Unterstreichungen gekennzeichnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Änderung der Jugendordnung 
(gültig ab 01.04.2023) 
 
Paragraph 18 Ordnungsgelder 
Der TSA erhebt wegen folgender Verstöße gegen Bestimmungen dieser Ordnung Ordnungs-
gelder: 
 
Art des Verstoßes             Höhe Ordnungsgeld 
 
Mannschaftsmeldungen 
- verspätete Zurückziehung einer gemeldeten Mannschaft               50,00 € 
- verspätete Zahlung der Mannschaftsmeldegebühren    50,00 € 
- unvollständige oder verspätete Abgabe der namentl. Mannschaftsmeldung       50,00 € 
- unvollständige oder verspätete Abgabe der Mannschaftsmeldung  50,00 € 
 
Wettkampfdurchführung 
- Einsatz von nicht spielberechtigten Spielern             100,00 € 
- nicht angezeigte Verlegung eines Punktspieles                                       15,00 € 
- Nichtantreten zu einem Wettkampf auswärts:     50,00 € 
                                                       heimwärts:     50,00 €  
  und Reisekostenerstattung für Gastmannschaft gemäß Finanzordnung des 
  TSA i.V.m. der Reisekostenrichtlinie des TSA 
- keine Durchführung eines ursprünglich angesetztes Punktspiels bis  
  Abschluss der Durchführungsfrist lt. Durchführungsbestimmungen, 
  je Mannschaft                                                                                                       40,00 € 
 
Spielbericht/Ergebnismeldung 
- falsches oder unvollständiges Ausfüllen eines Spielberichtes   15,00 € 
- verspätete Abgabe des Spielberichtes      15,00 € 
- Versäumnis der Ergebnismeldung      15,00 € 
Das Verfahren richtet sich nach der Wettspielordnung i.V.m. der Rechtsordnung. 


